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53. Bekanntmachung 

 
Inkrafttreten des Bebauungsplans Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Änderung  

vom 12.09.2022 
 
Hiermit wird der nachfolgende Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 
23.06.2022 über den Bebauungsplan Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Änderung öffentlich 
bekanntgemacht: 
 
1. Gemäß § 3 (2) BauGB werden die während der öffentlichen Auslegung von Bürgern 

und Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit den in der Zu-
sammenstellung (Anlage 1) enthaltenen Ergebnissen geprüft (Prüfungsergebnis).  

 
2. Der Bebauungsplan Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Änderung wird gemäß den §§ 2 (1) 

und 10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO in der vorliegenden Fassung als Satzung.     
Zugleich wird auch die dazugehörige Begründung beschlossen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 08. September 
2021(BGBI. I S. 4147), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der             
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. IS. 1802), die Bauordnung für das Land Nord-
rhein- Westfalen – Landesbauordnung 2018 – (BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. 
August 2018 und am 01. Januar 2019 (GV.NRW.2028 S 421); zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S.1086) sowie der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 
September 2020 (GV. NRW. S. 916). 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Ände-
rung gemäß § 10 BauGB in Kraft. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus 
dem dieser Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan. 
 
Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wurde verzichtet, da der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurde. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung können von jedermann bei der Kreisstadt Unna, 
Dezernat 3 / Bereich 61 Stadtplanung, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang 
B, Ostflügel, Raum 307), während der Dienststunden montags bis donnerstags von 08.30 
Uhr bis 12.00 Uhr / 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein-
gesehen werden. 
 
Zusätzlich kann der Bebauungsplan Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Änderung im Internet 
eingesehen werden. Unter der Internetadresse https://www.unna.de/standort/planen-
bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene ist der    
Bebauungsplan unter der Bezeichnung BP-UN030-07 zu finden. 
Über das Bauportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://bauleitplanung.nrw.de 
kann der Bebauungsplan ebenfalls eingesehen werden. 
 

Unna, den 12.09.2022 
 
gez. Dirk Wigant 
Bürgermeister 

https://www.unna.de/standort/planen-bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene
https://www.unna.de/standort/planen-bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene
https://bauleitplanung.nrw.de/
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird der gefasste Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 
23.06.2022 über den Bebauungsplan Unna Nr. 30 „Heidestraße“, 7. Änderung öffentlich 
bekannt gemacht. 
 

Hinweise: 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung Verletzungen von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden können, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Unna vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechts-
folgen der nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.2 a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs.4 des BauGB hin-
gewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, 
wenn die in den § 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Unna, den 12.09.2022 
 

gez. Dirk Wigant 
Bürgermeister 
 

Abl.KrStUN 17 – 53 / 13. September 2022 
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54. Bekanntmachung 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplans Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Änderung  
vom 12.09.2022 

 
Hiermit wird der nachfolgende Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 
05.05.2022 über den Bebauungsplan Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Änderung öffentlich 
bekanntgemacht: 
 
1. Gemäß § 3 (2) BauGB werden die während der öffentlichen Auslegung von Bürgern 

und Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit den in der Zu-
sammenstellung (Anlage 1) enthaltenen Ergebnissen geprüft (Prüfungsergebnis).  

 
2. Der Bebauungsplan Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Änderung wird gemäß §§ 2 (1) und 

10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO in der vorliegenden Fassung als Satzung beschlos-
sen. Zugleich wird auch die dazugehörige Begründung beschlossen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 08. September 
2021(BGBI. I S. 4147), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. IS. 1802), die Bauordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen – Landesbauordnung 2018 – (BauO NRW 2018) in Kraft getreten am 04. August 
2018 und am 01. Januar 2019 (GV.NRW.2028 S 421); zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S.1086) sowie der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Ju-
li 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Septem-
ber 2020 (GV. NRW. S. 916). 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Än-
derung gemäß § 10 BauGB in Kraft. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus dem dieser Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan. 
 
Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wurde verzichtet, da der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurde. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung können von jedermann bei der Kreisstadt Unna, 
Dezernat 3 / Bereich 61 Stadtplanung, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang 
B, Ostflügel, Raum 307), während der Dienststunden montags bis donnerstags von 08.30 
Uhr bis 12.00 Uhr / 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein-
gesehen werden. 
 
Zusätzlich kann der Bebauungsplan Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Änderung im Internet 
eingesehen werden. Unter der Internetadresse https://www.unna.de/standort/planen-
bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene ist der Be-
bauungsplan unter der Bezeichnung BP-UN026-05 zu finden. 
Über das Bauportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://bauleitplanung.nrw.de 
kann der Bebauungsplan ebenfalls eingesehen werden. 
 

Unna, den 12.09.2022 
 

gez. Dirk Wigant 
Bürgermeister 

https://www.unna.de/standort/planen-bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene
https://www.unna.de/standort/planen-bauen-wohnen/planen/bebauungsplaene/einzelaufstellung-bebauungsplaene
https://bauleitplanung.nrw.de/
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird der gefasste Satzungsbeschluss des Rates der Kreisstadt Unna vom 
05.05.2022 über den Bebauungsplan Unna Nr. 26 „Industriepark“, 5. Änderung öffentlich 
bekannt gemacht. 

Hinweise: 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung Verletzungen von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden können, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Unna vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

2. Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechts-
folgen der nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 

3. Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs.4 des BauGB hin-
gewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Entschädigung verlangen, 
wenn die in den § 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

Unna, den 12.09.2022 
 
gez. Dirk Wigant 
Bürgermeister 
 
Abl.KrStUN 17 – 54 / 13. September 2022 
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55.  Bekanntmachung 

 
 

Versteigerung von Fundsachen über das Internet 
 
Die Kreisstadt Unna wird Fundsachen, an denen innerhalb der gesetzlichen Frist weder 
von rechtmäßigen Eigentümern noch von Findern Eigentumsansprüche geltend gemacht 
worden sind, über das Internet im folgenden Zeitraum online versteigern lassen: 
 

durchgehend vom 
27.10.2022 (18.00 Uhr) bis 06.11.2022 (18.00 Uhr). 

 
Es handelt sich um folgende Fundsachen: 
 
Fahrräder 
diverse Handys (tlw. zu Sets gepackt) 
diverse Gegenstände (Uhren, Schmuck, Brillen) 
 
Die Fundsachen werden ab 29.09.2022 im FunduS Internet Portal unter 
 

www.e-fund.de 
 

in einer Vorschau angeboten und im Versteigerungszeitraum über das Portal 
www.sonderauktionen.net versteigert. 
 
Auf die entsprechenden Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Versteige-
rungsverfahrens wird verwiesen.  

 
 
 

Abl.KrStUN 17 – 55 / 13. September 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-fund.de/
http://www.sonderauktionen.net/
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56.  Bekanntmachung 

 
 

Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH 
für das Geschäftsjahr 2021 

 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH stellt den 
von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft/Steuerberatungsgesellschaft geprüften und testierten Jahresabschluss für das Ge-
schäftsjahr 2021 fest. 
 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH, Unna 
 

Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH, Unna – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH zum 31. Dezember 2021 sowie    
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen     
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unse-
re Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt “Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts” unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem      
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
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ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu  
dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter     
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Wirtschaftsbetriebe der Stadt 
Unna GmbH vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nach-weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen      
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger             
Abschluss-prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine 
weiter-gehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
Düsseldorf, 25. Mai 2022 Göken, Pollak und Partner 

Treuhandgesellschaft mbH 
 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
Steuerberatungsgesellschaft 

  
  
 gez. (Reuter)  gez. (Pencereci) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021 
können bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna während der Dienststunden 
(Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 
11:30 Uhr) eingesehen werden. 
 
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das Geschäftsjahr 
2021 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 

 
Unna, 31. August 2021 
 
gez. Ines Brüggemann 
Geschäftsführerin 
 
 
Abl.KrStUN 17 – 56 / 13. September 2022 
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57.  Bekanntmachung 

 
 

Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH 
für das Geschäftsjahr 2021 

 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH stellt den 
von Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft/Steuerberatungsgesellschaft geprüften und testierten Konzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2021 fest. 
 

“Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH, Unna 
 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichtes 

 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna, Unna und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. De-
zember 2021, der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspie-
gel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlage-
bericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2021 geprüft. Die in der Anlage genannten Bestandteile des Konzern-
lageberichtes haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht    
inhaltlich geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. De-
zember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 und 

 

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht 
in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 
der in der Anlage genannten Bestandteile des Konzernlageberichtes. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe- 
richtes geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
“Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichtes” unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir 
sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
Konzernlagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, 
der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzern-
lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Konzernlageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nach-weise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichtes 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu     
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschafts-prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-konzern-non-pie 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes. Diese Beschreibung ist 
Bestandteil unseres Bestätigungsvermerkes. 

 
Bremen, 27. Mai 2022 Göken, Pollak und Partner 

Treuhandgesellschaft mbH 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
Steuerberatungsgesellschaft 

  
  
 gez. (Reuter)  gez. (Pencereci) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
 
Der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und die Erfolgsübersicht für das Geschäfts-
jahr 2021 können bis zur Feststellung des folgenden Konzernabschlusses im Verwaltungs-
gebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna während der 
Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 
Uhr bis 11:30 Uhr) eingesehen werden. 
 
Der Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das Geschäfts-
jahr 2021 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 

 
Unna, 31. August 2022 
 
 
gez. Ines Brüggemann 
Geschäftsführerin 

 
 

Abl.KrStUN 17 – 57 / 13. September 2022 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-konzern-non-pie
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-konzern-non-pie
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58.  Bekanntmachung 

 
 

Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 2021 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Unna GmbH stellt den von der Göken, 
Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH geprüften und testierten Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2021 fest. 
 
 

“Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

An die Stadtwerke Unna GmbH, Unna 
 

Vermerk über die Prüfung des Abschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH, Unna – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Stadtwerke Unna GmbH zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Stadtwerke Unna GmbH. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt “Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts” unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
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Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt-
werke Unna GmbH vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Stadtwerke Unna GmbH zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadtwerke Unna GmbH 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den     
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des   
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Stadtwerke Unna GmbH vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und    
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts  
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine 
weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungs-vermerks. 
 
 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten  
nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätig-
keitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
 

• Elektrizitätsverteilung, 
• Gasverteilung, 
• Messstellenbetrieb 
• Ladepunkte (Entwicklung, Verwaltung oder Betrieb von Ladepunkten für Elektro-

mobile nach § 7c Absatz 2 EnWG) 
 
nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben 
zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – ge-
prüft. 
 

• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehal-
ten. 

 

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
sprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten 
und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung 
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des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 
n.F. 07.2021) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt “Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG” weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderun-
gen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in 
der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. 
Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsab-
schlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzu-
halten. 
 
Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der 
im Abschnitt “Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht” hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen 
Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit 
zu vermitteln braucht. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungs-pflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
 
• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 

3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen 
eingehalten haben und 

 
• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschrif-

ten des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen. 
 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzu-
nehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zu-
ordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG: sowie nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der 
Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Ab-
schnitt “Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts” hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit 
der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der 
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 
 
 
Düsseldorf, 19. Mai 2022 Göken, Pollak und Partner 
 Treuhandgesellschaft mbH 
  
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
 Steuerberatungsgesellschaft 
  
  
 gez. (Reuter) gez. (Pencereci) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021 
können bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna während der Dienststunden 
(Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 11:30 
Uhr) ein-gesehen werden. 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 2021 sowie der Be-
stätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 

 
Unna, 29.08.2022 

 
gez. Jürgen Schäpermeier 
Geschäftsführer 
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